
Rhein-Kreis Neuss 
  

 
 

Neuss/Grevenbroich, 27.08.2021   
 

An die   
Mitglieder des Naturschutzbeirates 
 
nachrichtlich: 
An die  

stv. Mitglieder des Naturschutzbeirates  
und die Kreistagsabgeordneten,  

die nicht dem Naturschutzbeirat angehören 

 
An den Landrat und die Dezernenten 

 

Einladung 
zur 2. Sitzung 

des Naturschutzbeirates 
(X. Wahlperiode) 

am Dienstag, dem 28.09.2021, um 17:00 Uhr 

GV, Zentrum, Kreishaus Grevenbroich 
Kreissitzungssaal (1. Etage) 

Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich 
(Tel. 02131/928-2100) 

TAGESORDNUNG:  
 

Öffentlicher Teil: 
 

 1.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der 
Beschlussfähigkeit 

 

   
 2.   Verpflichtung von Beiratsmitgliedern  
   
 3.   Bericht des Vorsitzenden  
   
 3.1.   Bericht der UNB zu den Beteiligungen zwischen den 

Sitzungen gem. § 70 Abs. 7 LNatSchG NRW 
Vorlage: 68/0706/XVII/2021 

 

   
 4.   Befreiungen gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG  
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 4.1.   Sanierung und Neuanlage von Betriebswegen zwischen der 
Pumpstation Oberbach und dem Klärwerk Düsseldorf-Nord 
Vorlage: 68/0713/XVII/2021 

 

   
 4.2.   Planfeststellungsverfahren für die Erweiterung der  380-kV-

Höchstspannungsfreileitung 
(Bl. 4123) durch Neubau und Abzweig "Birkenhof-UA Gellep" 
sowie Anpassung der bestehenden 110-/220-kV-
Höchstspannungsfreileitung Osterath-Huckingen 
Vorlage: 61/0744/XVII/2021 

 

   
 5.   Grundsätzliche Entscheidungen des Naturschutzbeirates zum 

Widerspruchsrecht gem. § 75 Abs. 1 LNatSchG NRW 
Vorlage: 68/0692/XVII/2021 

 

   
 6.   Mitteilungen  
   
 7.   Anfragen  
   

 

 
 
 
 
 
Dr. Juliane Wahode 
Stellvertretende Vorsitzende 
 

Wichtige Hinweise gemäß CoronaSchVO: 
 
 

 Bitte tragen Sie im Gebäude eine medizinische oder FFP2-Maske und 
achten Sie auf den Abstand! 
 

 Beachten Sie die Corona-Vorschriften! 
 

 Zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr besteht die Möglichkeit einer 
Testung im Sitzungsbereich (Sitzungsraum III, EG). 

 
Der Zutritt zum Sitzungssaal ist nur mit nachgewiesener 
Immunisierung (Genesung oder vollständige Impfung) 
oder Testung (nicht älter als 48 Stunden) zulässig. 
Unter dieser Voraussetzung besteht während der 
Sitzung keine Maskenpflicht. 
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